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Ergänzend zum Bezugserlass vom 15.12.2025 wird für den Abschnitt 0.7 der
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen - Wasserbau (ZTV-W) für
die Instandsetzung der Betonbauteile von Wasserbauwerken, Leistungsbe-
reich (LB) 219, Ausgabe Dezember 2025, Folgendes vereinbart:

Für standsicherheitsrelevante Instandsetzungsmaßnahmen an Betonbau-
teilen von Verkehrswasserbauwerken kann im Hinblick auf die Instandset-
zungssysteme regelmäßig davon ausgegangen werden, dass die bauauf-
sichtlichen Anforderungen berücksichtigt sind, wenn für die jeweiligen
projektspezifischen Randbedingungen die BAWEmpfehlung
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Instandsetzungsprodukte – Hinweise für den Sachkundigen Planer zu bau-
werksbezogenen Merkmalen, Anforderungen und Prüfverfahren, Ausgabe
2025, vollumfänglich eingehalten wird. Andernfalls ist eine Zustimmung im
Einzelfall erforderlich.

Die digitale Fassung (PDF) der BAWEmpfehlung, Ausgabe 2025, steht auf
den Webseiten des Infozentrums Wasserbau – WSV zum Download zur
Verfügung:
Technisches Regelwerk - Wasserstraßen (TR-W), 6. Richtlinien, Merkblätter,
Empfehlungen.

Der Erlass wird in das Technische Regelwerk - Wasserstraßen (TR-W) unter
3. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Wasserbau (ZTV-W) auf-
genommen und im Verkehrsblatt veröffentlicht.

Im Auftrag

gez. Constanze Follmann

https://izw.baw.de/wsv/planen-bauen/tr-w#:~:text=Richtlinien%2C%20Merkbl%C3%A4tter%2C%20Empfehlungen
https://izw.baw.de/wsv/planen-bauen/tr-w#:~:text=Richtlinien%2C%20Merkbl%C3%A4tter%2C%20Empfehlungen
https://izw.baw.de/wsv/planen-bauen/tr-w#:~:text=3.%20Zus%C3%A4tzliche%20Technische%20Vertragsbedingungen%20%2D%20Wasserbau%20(ZTV%2DW)

